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Bundesgesetz  vom 24. November 1987 über Maßnahmen zur Finanzierung von 
Forschungen, Entwicklungen und Umstellungen für den Bereich der gewerblichen 
Wirtschaft (Innovations- und Technologiefondsgesetz  – ITFG) 

Das ITFG ist gemäß BGBl. I Nr. 71/2003 mit Ablauf des 30. Juni 2003 außer Kraft getreten. 
Mit BGBl. I Nr. 71/2003 wurden Teile des ITFG ins FTFG übernommen: 
StF.: BGBl. Nr.  603/1987 
idF.: BGBl. Nr.  407/1988 
   BGBl. Nr.  972/1993 
   BGBl. Nr. 1105/1994 
   BGBl. I Nr.  26/2000 
   BGBl. I Nr.  32/2002 
   BGBl. I Nr.  71/2003 (Budgetbegleitgesetz 2003 Art. 81) 

Aufgaben des Fonds 
§ 1. Zur Bereitstellung von Mitteln zur Finanzierung von Forschungen, Entwicklungen und Umstel-

lungen für den Bereich der gewerblichen Wirtschaft wi rd ein Innovations- und Technologiefonds (im 
folgenden kurz Fonds genannt) als Verwaltungsfonds eingerichtet. 

Aufbringung der Fondsmittel 
§ 2. (1) Die Mittel des Fonds werden aufgebracht durch: 

 1. Bereitstellung eines j ährlichen Zuschusses  aus Bundesmitteln in Höhe des Betrages, der sich 
unter Anwendung des am 30. Juni des vorangegangenen Jahres geltenden Lombardzinssatzes von 
einem Betrag in Höhe von 581 382 673 Euro ergibt; 

 2. Bereitstellung von sonstigen Bundesmitteln nach Maßgabe bundesfinanzgeset zlicher Vorsorgen; 
 3. Rückflüsse aus Tilgungen, insbesondere von Förderungsdarlehen; 
 4. sonstige Rückflüsse, insbesondere Verzinsung von Förderungsdarlehen; 
 5. Erträgnisse aus Mitteln des Fonds; 
 6. sonstige Einnahmen. 

(2) Die Mittel gemäß Abs. 1 Z 1 und 2 sind durch den Fonds nach Maßgabe fälliger Verpflichtungen 
anzufordern. Die nicht angeforderten Mittel sind zur Sicherung eingegangener Verpflichtungen am 31. 
Dezember des jeweiligen Finanzjahres dem Fonds zuzuführen. 

(3) Die Mittel des Fonds sind auf ein Sonderkonto des Bundes unter der Bezeichnung „Innovations- 
und Technologiefonds“  zu überweisen, und das gesamte Guthaben ist nutz-bringend so anzulegen, dass  
darüber bei Bedarf verfügt werden kann. 

Verwendung der Fondsmittel 
§ 3. (1) Die Mittel des Fonds sind für Zwecke der Finanzi erung von Forschungen, Entwicklungen 

und Umstellungen für den Bereich der gewerblichen Wirtschaft zu verwenden. Als förderbare Vorhaben 
kommen insbesondere in Betracht: 
 1. industriell-gewerbliche Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten; 
 2. Umsetzung von Forschungs- und Entwicklungsergebnissen in neue und verbesserte Produkte, 

Leistungen und Verfahren; 
 3. Immaterielle Investitionen, insbesondere im Hinblick auf Innovations- und Qualitäts-

management; 
 4. Technologietransfer- und Umsetzungstätigkeiten und damit verbundene infrastrukturelle Maß-

nahmen; 
 5. Investitionen zur Anwendung internationaler Spitzentechnologie in Österreich; 
 6. Management von ITF- Programmen sowie 
 7. Beteiligungen an oder Gründungen von Unternehmen, die förderbare Vorhaben gemäß Z 1 bis 5 

durchführen. 
(2) Als Formen der Finanzierung gemäß diesem Bundesgesetz kommen insbesondere in Betracht: 

 1. zins- oder amortisationsbegünstigte Darlehen, 
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 2. Annuitäten-, Zinsen- oder Kreditkostenzuschüsse oder 
 3. sonstige Geldzuwendungen. 

(3) Fondsmittel können für die in Abs. 1 genannten Vorhaben gewährt werden an: 
 1. Angehörige der gewerblichen Wirtschaft, 
 2. physische oder juristische Personen, die im Begri ffe sind, ein  Unternehmen im Berei che der 

gewerblichen Wirtschaft zu gründen, oder 
 3. österreichische sowie international e Forschungseinrichtungen, wenn sie die gewährten Fondsmit-

tel zur Finanzierung von international en Forschungsprogrammen verwenden, die einen Beitrag 
zu Forschungen, Entwicklungen und Umstellungen im Bereiche der österrei chischen gewerbli-
chen Wirtschaft darstellen, 

 4. Einrichtungen des Technologietransfers. 
Entscheidung über die Verwendung der Fondsmittel 

§ 4. (1) Die bundesfinanzgesetzlich hiefür veranschlagten Mittel sind zur Gänze dem Bundesminister 
für Verkehr, Innovation und Technologie für die im § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 2 genannten Zwecke zur 
Verfügung zu stellen. 

(2) Aus diesen Mitteln sind ebenfalls die Kostenbeiträge der von Österrei ch auf Grund eines Be-
schlusses der Bundesregierung gezeichnet en fakultativen Programme nach Art. V Abs.1 lit. b des Über-
einkommens zur Gründung einer Europäischen Weltraumorganisation, BGBl. Nr. 95/1987 (ESA - Wahl-
programme), zu erbringen. 

Geschäftsführung 
§ 5. (1) Zur Abwicklung der Förderungen aus Mitteln des Fonds gemäß § 3 Abs. 3 Z 1 ist vom Bun-

desminister für Verkehr, Innovation und Technologie der Forschungsförderungsfonds für die gewerbliche 
Wirtschaft  oder eine andere geeignete Institution heranzuziehen. Soweit Organe dieser Institutionen (im 
Folgenden kurz „beauftragte Fonds gemäß Abs. 1“  genannt) auf Grund dieses Geset zes tätig werden, 
haben sie die Funktionsbezeichnung „Geschäfts führung des Innovations- und Technologiefonds“  zu füh-
ren. 

(2) Die Geschäfts führung ist auf Grund von privatrechtlichen Vereinbarungen zwischen dem Bund 
einerseits sowie den beauftragten Fonds gemäß Abs. 1 andererseits auszuüben. Ein all fälliges Entgelt ist 
aus Mitteln des Fonds zu bestreiten, dies gilt auch für Kosten von Gutachten und anderen Beratungstätig-
keiten. Die beauftragten Fonds gemäß Abs. 1 sind zum Abschluss dieser Vereinbarungen ermächtigt. In 
diesen Vereinbarungen ist jedenfalls vorzusehen: 
 1. Die beauft ragten Fonds gemäß Abs. 1 haben in Erfüllung ihrer Aufgaben im Sinne dieses Geset-

zes im Namen und für Rechnung des Bundes aufzutret en. 
 2. Die beauftragten Fonds gemäß Abs. 1 haben die ihnen zur Verfügung gestellten Mittel des Fonds 

gesondert von ihrem übrigen Vermögen zu verwalten. 
 3. Die beauft ragten Fonds gemäß Abs. 1 haben über die Verwendung der zur Verfügung gestellten 

Mittel des Fonds mindestens einmal jährlich eine Abrechnung sowie einen Bericht zu erstatten. 
 4. Dem Bund bleibt die jederzeitige Überprüfung der Gebarung von Mitteln des Fonds vorbehalten. 
 5. Die beauft ragten Fonds gemäß Abs. 1 haben im Falle der Verwendung der Mittel des Fonds zur 

Gewährung von Förderungsdarlehen die Rückflüsse (Verzinsung und Tilgung) vierteljährlich an 
den Fonds abzuführen. Das gleiche gilt für Rückflüsse auf Grund der Rückerstattung von Förde-
rungsmitteln sowie der Begleichung allfälliger Nebenansprüche (Stundungs- und Verzugszinsen 
und dergleichen). 

Gebührenbefreiung 
§ 5a. Eingaben an den Fonds in Angelegenheiten dieses Bundesgesetzes  sind von den Stempel-

gebühren befreit. 
§ 5a. 3 Abs. 1 Z 3 bis 7, § 3 Abs. 3 Z 4, § 4 Abs. 2 bis 4 und Abs. 7 Z 5, § 5 Abs. 1 erster Satz sowie 

§ 7 Z 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 1105/1994 treten mit 1. Jänner 1995 in Kraft. 
Übergangsbestimmungen 

§ 6. (1) Im Jahre 1988 können aus Fondsmitteln Kostenbeiträge gemäß Art. XIII Abs. 1 des Ab-
kommens zwischen der Republik Österrei ch und der Europäischen Weltraumorganisation über den Bei-
tritt der Republik Österreich zum Übereinkommen der Europäischen Weltraumorganisation sowie die 
Bedingungen und Modalitäten dieses Beitritts, BGBl. Nr. 95/1987, bis zum Höchstausmaß von 5 087 
098 Euro geleistet werden. 
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(2) Die Auflösung der Veranlagung durch die Bereitstellung von Bundesmitteln gemäß Artikel II 
Abs. 4 des Bundesverfassungsgeset zes, mit dem das 2. Verstaatlichungsgesetz geändert wird und organi-
sationsrechtliche Bestimmungen für die vom 2.Verstaatlichungsgeset z betroffenen Unternehmen erlassen 
werden, BGBl. Nr. 321/1987, hat in der Bestands- und Erfolgsrechnung zu erfolgen. 

Sonstige Bestimmungen 
§ 6a. (1) § 2 und § 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 972/1993 treten mit 1. Jänner 

1994 in Kraft. 
(2) § 3 Abs. 4 und § 6 Abs. 1 treten mit Ablauf des 31. Dezember 1993 außer Kraft. 
§ 6b. § 4 Abs. 1 und 2, § 5 Abs. 1 und § 7 in der Fassung des Bundesgeset zes BGBl. I Nr. 26/2000 

treten mit 1. April 2000 in Kraft; zugleich tritt § 4 Abs. 3 bis 7 außer Kraft. 
§ 6c. § 2 Abs. 1 Z 1 und § 6 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 32/2002, treten 

mit 1. Jänner 2002 in Kraft. 
§ 6d. Dieses Bundesgesetz tritt mit Ablauf des 30. Juni 2003 außer Kraft. 

Vollzugsklauseln 
§ 7. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist betraut: 

 1. hinsichtlich § 1, § 2, § 4 Abs. 1, § 5a und § 6 der Bundesminister für Finanzen, 
 2. hinsichtlich § 5 der Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 

Verkehr, Innovation und Technologie und 
 3. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Techno-

logie. 


